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BGB §§ 883, 158; GBO § 29 
Auflösend bedingte Auflassungsvormerkung; notarieller Löschungsantrag als auflösende 
Bedingung zulässig 
 
Erteilt der Käufer der Verkäuferin in einem notariellen Grundstückskaufvertrag Vollmacht, die 
Auflassung zu erklären und auch Untervollmachten zu erteilen, und bevollmächtigt die 
Verkäuferin in derselben Urkunde „aufgrund der Vollmacht“ bestimmte Notarfachangestellte 
„zur Abgabe aller Erklärungen, zu denen sie bevollmächtigt worden ist“, liegt darin keine 
Vollmacht an die Notarfachangestellten, die Auflassung auch im Namen der Verkäuferin zu 
erklären. Ein Notar, der seine Angestellten nicht anweist, von der Vollmacht im Namen der 
Verkäuferin Gebrauch zu machen, handelt daher nicht amtspflichtwidrig.  
(Leitsatz der DNotI-Redaktion) 








